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§ 53 NÖ JG Ausübung des
Eigenjagdrechtes der Gemeinde und

agrarischen Gemeinschaft
 NÖ JG 2 - NÖ Jagdgesetz 1974

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Den einzelnen Mitgliedern einer Gemeinde oder agrarischen Gemeinschaft steht in dieser Eigenschaft kein Recht

zur Ausübung der Eigenjagd zu. Im Falle einer dagegen verstoßenden mißbräuchlichen Jagdausübung kann die

Bezirksverwaltungsbehörde das betreffende Eigenjagdgebiet dem Genossenschaftsjagdgebiet einverleiben.

(2) Sowohl die Gemeinde als auch die agrarische Gemeinschaft haben die ihnen gemäß § 8 zustehende Befugnis zur

Eigenjagd im Sinne der Bestimmungen des § 51 zu verpachten oder im Sinne des § 52 durch einen Jagdverwalter, der

den Erfordernissen des § 43 Abs. 2 entspricht, ausüben zu lassen. Auch im übrigen ?nden die angeführten

Bestimmungen für die Ausübung dieser Befugnis zur Eigenjagd sinngemäß Anwendung.
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